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Land Burgenland 
Abteilung 2 – Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft 

Hauptreferat Gemeindeangelegenheiten - Referat Gemeindefinanzen und -aufsicht 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

Allen burgenländischen Gemeinden einschließlich 
der Freistädte Eisenstadt und Rust 
allen Interessenvertretungen der Gemeinden  
allen Staatsbürgerschafts- und 
Standesamtsverbände 
per Mail 

 

Eisenstadt, am 20. März 2020 
Sachb.: Mag. Bernhard Ozlsberger 

Tel.: +43 57 600-2340 
Fax: +43 57 600-2775 

E-Mail: post.a2@bgld.gv.at 

Zahl:  A2/G.ERLASS-10060-30-2020 

Betreff: Informationsschreiben: „Coronavirus“ – Dienstbetrieb nächste Woche 

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Sehr geehrte Frau Amtsleiterin, sehr geehrter Herr Amtsleiter! 

 
 
Zur Frage, wie es jetzt iZm dem Dienstbetrieb weitergehen soll, wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Von Seiten der Abteilung 2 wird aus heutiger Sicht weiterhin empfohlen, den Dienstbetrieb auch 

kommende Woche auf Minimalbetrieb weiterzuführen. 

Um die Infektionsgefahr mit COVID-19 zu minimieren, sollen nur jene Bediensteten in den 

Räumlichkeiten des Gemeindeamts oder sonstiger Dienststellen der Gemeinde Dienst versehen, 

die unbedingt vor Ort erforderlich sind. 

Bei Vorliegen der IT-technischen sowie arbeitstechnischen Möglichkeiten ist auch zu Hause eine 

Arbeitsleistung zu erbringen.  

Hingewiesen wird, dass jederzeit eine Rückholung jedes Bediensteten in den Dienst (Büro) 

möglich sein muss, wenn es für die Bewältigung der Corona Krise bzw. für die Aufrechterhaltung 

des Dienstbetriebes erforderlich ist. 

 

Auf die Empfehlungen und Informationen in den vorangegangenen Schreiben der Abteilung 2 wird 

verwiesen. Bezüglich der Dienstfreistellung von Gemeindebediensteten wird empfohlen, diese bis 

maximal 29.03.2020 zu verlängern. 
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Alle diese Informationen und Empfehlungen beruhen auf dem aktuellen derzeitigen Wissensstand. 

Selbstverständlich werden die Gemeinden unverzüglich über weitere, von der Bundesregierung 

vorgegebenen Maßnahmen, informiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

 

 

Für die Landesregierung: 

Die Abteilungsvorständin 

Mag.a Brigitte Novosel 
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